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FACHSCHULE
SOZIALWESEN
FACHRICHTUNG
ORGANISATION UND 
FÜHRUNG

WEITERBILDUNG

AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN

KOSTEN

Es wird kein Schulgeld erhoben. Arbeitsmaterialien sind selbstständig anzu-
schaff en.

Die Weiterbildung zur Fachwirtin/zum Fachwirt für 
Organisation und Führung stellt ein adäquates 
Qualifi zierungsangebot dar, in dem Fachkräfte (...) in sozial-
pädagogischen, sonderpädagogischen und pfl egerischen 
Einrichtungen für die Wahrnehmung von Aufgaben auf der 
mittleren Führungsebene vorbereitet werden.

Der erfolgreiche Besuch der Fachschule Sozialwesen

Die Fachschule bietet eine qualitativ hochwertige Weiterbildung mit 
dem Abschluss 
Staatlich anerkannte Fachwirtin / 
Staatlich anerkannter Fachwirt 
für Organisation und Führung, Schwerpunkt Sozialwesen
Das Abschlusszeugnis ist der Fachhochschulreife gleichwertig und berechtigt 
zum Studium an Hochschulen in Rheinland-Pfalz.

ABSCHLUSS

WEITERBILDUNGSDAUER UND FORM
Die Weiterbildungsdauer beträgt zwei Jahre. 
Der Unterricht erfolgt berufsbegleitend in Teilzeitunterricht an zwei 
Wochentagen, voraussichtlich am

Montag von 17 – 20:15 Uhr 
Mittwoch von 18 – 21:15 Uhr
(für Pfl egefachkräfte im ersten Jahr voraussichtlich ab 16:15 Uhr)

eine abgeschlossene sozialpfl egerische, sozialpädagogische oder 
pfl egerische Berufsausbildung von mindestens dreijähriger Dauer
UND eine danach ausgeübte mindestens zweijährige, einschlägige, 
hauptberufl iche Tätigkeit in einer pfl egerischen, sozialpädagogischen 
oder sonderpädagogischen Einrichtung
UND der Nachweis eines hauptberufl ichen Beschäftigungsverhältnis-
ses in den unter Nummer 2 genannten Einrichtungen während der Zeit 
des Fachschulbesuchs. Die Schulbehörde kann die Aufnahme anderer 
Bewerberinnen und Bewerber genehmigen, wenn deren Bildungsstand 
und berufl icher Werdegang den Aufnahmevoraussetzungen dieses 
Bildungsganges gleichwertig sind

befähigt, leitende Aufgaben in der mittleren Führungsebene zu 
übernehmen. 
führt zu einem berufsqualifi zierenden Abschluss der berufl ichen 
Weiterbildung.
vermittelt eine vertiefte berufl iche Fachbildung.

www.bbs-suew.de

Weitere Informationen zum Ausbildungsgang 
sowie die Bewerbungsunterlagen fi nden Sie 
auf unserer Website.


